
Psychologie und Philosophie
Allgemein:

Die Leistungsfeststellungen zum Zwecke der Leistungsbeurteilung setzen sich zusammen aus: 
1. besondere mündliche Leistungsfeststellungen (§5 LBVO) 
2. Mitarbeit im Unterricht (§4 LBVO) 
3. Mündliche Übungen (Referate) (§6 LBVO) 
4. Schriftliche Überprüfung (Tests) (§8 LBVO) 

Daraus ergibt sich die Gesamtbeurteilung, wobei die zuletzt erbrachten Leistungen mehr gewichtet 
werden.

 ad 1) mündliche Leistungsfeststellungen: 
„Wunschprüfung“: Auf Wunsch des Schülers ist in jedem Pflichtgegenstand (ausgenommen in den im 
Abs. 11 genannten Pflichtgegenständen) einmal im Semester (…) eine mündliche Prüfung 
durchzuführen. Die Anmeldung zur Prüfung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass die Durchführung der 
Prüfung möglich ist (mindestens 2 Tage vorher).

ad 2) Mitarbeit im Unterricht: 
Die aktive Beteiligung im Unterricht, die Aufmerksamkeit beim Erarbeiten neuer Lernstoffe in PuP, 
aber auch der selbstständige Erwerb von Wissen durch z.B. Sammeln von Informationen aus 
Zeitschriften, Medien, Internet etc. sind wesentliche Bestandteile des Unterrichts und bilden daher 
auch die Basis der Leistungsbeurteilung.

Für die Mitarbeit werden folgende Leistungsfeststellungen herangezogen: 

● Mündliche, schriftliche oder praktische Wiederholungen der letzten Stunden.

● In die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche (z.B. Plakate, Mindmap, Quiz) oder 
praktische (z.B. Rollenspiel, Film) Leistungen in Allein-, Partner- oder Gruppenarbeit.

● Hausübungen: Arbeitsaufträge, die ganz oder zum Teil auch zu Hause erledigt werden müssen.
a) das Beantworten von philosophischen Fragen (im Sinne von Reproduktion, Transfer und Reflexion):

- pro Semester 1 schriftliche Arbeit mit Anwendung aller 3 Kompetenzbereiche
- kürzere Übungen mit nur 1 Kompetenzbereich

oder b) das Verfassen eines philosophischen Essays zu einem gewählten Thema.

Die Gewichtung richtet sich nach Umfang und Anzahl der Leistungsfeststellungen.

 ad 3) Referate: 
● bei Bedarf 

ad 4) Tests: 
● bei Bedarf

Am Ende eines jeden Semesters sollte eine Mappe (bzw. ein Portfolio), die alle Notizen, schriftlichen 
Leistungen, Arbeitsblätter, Abbildungen etc. enthält, komplett vorgewiesen werden können.



Psychologie und Philosophie Wahlpflichtfach
Allgemein:

Die Leistungsfeststellungen zum Zwecke der Leistungsbeurteilung setzen sich zusammen aus: 
1. besondere mündliche Leistungsfeststellungen (§5 LBVO) 
2. Mitarbeit im Unterricht (§4 LBVO) 
3. Mündliche Übungen (Referate) (§6 LBVO) 
4. Schriftliche Überprüfung (Tests) (§8 LBVO) 

Daraus ergibt sich die Gesamtbeurteilung, wobei die zuletzt erbrachten Leistungen mehr gewichtet 
werden.

 ad 1) mündliche Leistungsfeststellungen: 
Auf Wunsch des Schülers ist in jedem Pflichtgegenstand (ausgenommen in den im Abs. 11 genannten
Pflichtgegenständen) einmal im Semester eine mündliche Prüfung durchzuführen. Die Anmeldung zur 
Prüfung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass die Durchführung der Prüfung möglich ist (mindestens 2 
Tage vorher).

ad 2) Mitarbeit im Unterricht: 
Die aktive Beteiligung im Unterricht, die Aufmerksamkeit beim Erarbeiten neuer Lernstoffe in PuP, 
aber auch der selbstständige Erwerb von Wissen sind wesentliche Bestandteile des Unterrichts und 
bilden daher auch die Basis der Leistungsbeurteilung. 

Für die Mitarbeit werden folgende Leistungsfeststellungen herangezogen: 

● Mündliche, schriftliche (z.B. Mindmaps, Plakate oder Multiple Choice Tests) oder praktische (z.B. 
Rollenspiel, Quiz, Drehen eines Kurzfilms)  Wiederholungen der letzten Stunden. 

● In die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche (z.B. Plakate, Mindmaps) oder 
praktische (z.B. Rollenspiel, Quiz, Drehen eines Kurzfilms) Leistungen in Allein-, Partner- oder 
Gruppenarbeit. 

● Hausübungen: Arbeitsaufträge, die ganz oder zum Teil auch zu Hause erledigt werden müssen.
Dazu gehört primär das Beantworten von psychologischen bzw. philosophischen Fragen im Sinne von
Reproduktion, Transfer und Reflexion.

ad 3) Referate: 
● bei Bedarf 

ad 4) Tests: 
● bei Bedarf

Das Führen eines Heftes/einer Mappe wird empfohlen.
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